
Spracherwerb

Studium / 
Promotion

Studienbezogenes
Praktikum EU

Anlass der 
Einreise

Zulassungsvoraussetzungen Beantragungsprozess 
Ausland

Der Weg in das deutsche Bildungssystem
Visum- & Einreiseprozess für Einwanderer aus Drittstaaten mit Visumpflicht

Aufenthaltserlaubnis 
nach Einreise

Beantragungsprozess 
Deutschland

Ausbildungsplatz-
suche

Studienplatzsuche / 
Studienbewerbung

Berufsausbildung

Einreise nach Deutschland

Aufenthaltstitel in 
Deutschland beantragen

Terminanfrage an deutsche 
Botschaft

Visum im Wohnsitzland 
beantragen

Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck des Studiums (§ 16b 
AufenthG)

Nach Studienplatzzusage in 
Deutschland: Wechsel in 
Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck des Studiums 
(§ 16b AufenthG)

Aufenthaltserlaubnis zum Zweck 
eines studienbezogenen 
Praktikums (§ 16e AufenthG)

Aufenthaltserlaubnis zur 
Teilnahme am Sprachkurs (§ 16f 
Abs. 1 AufenthG)

Nach erfolgreicher 
Ausbildungsplatzsuche: Wechsel 
in Aufenthaltserlaubnis zur 
Absolvierung einer 
Berufsausbildung
(§ 16a AufenthG)

Aufenthaltserlaubnis zum 
Zweck der betrieblichen bzw. 
schulischen Berufsausbildung 
(§ 16a AufenthG)

▫ Zulassung zu einem Intensiv-Deutschkurs in 
Deutschland (mind. 18 Stunden/Woche; keine 
Integrationskurse)

▫  Finanzierungsnachweis: Stipendium, Sperrkonto 
oder Verpflichtungserklärung

▫ Schulabschluss mit Hochschulzugang oder 
Abschluss einer deutschen Auslandsschule

▫ Nachweis der Deutschkenntnisse:                    
mind. Niveau B1

▫ Finanzierungsnachweis: Sperrkonto oder 
Verpflichtungserklärung

▫ Altersgrenze: 35 Jahre

▫ Praktikumszusage bzw. -vereinbarung in 
Deutschland

▫ Immatrikulation an ausländischer Hochschule 
oder Hochschulabschluss nicht älter als zwei 
Jahre

▫ Finanzierungsnachweis: z. B. 
Praktikumsvergütung

▫ Zulassung zum Studium oder Studienkolleg in 
Deutschland

▫ Schulabschluss mit  
Hochschulzugangsberechtigung oder anerkannter 
Hochschulabschluss

▫ Ggf. Nachweis der Sprachkenntnisse
▫ Finanzierungsnachweis: Sperrkonto, Stipendium 

oder Verpflichtungserklärung

▫ Ausländischer Schulabschluss mit 
Hochschulzugangsberechtigung

▫ Spracherfordernis des angestrebten Studiengangs
▫ Finanzierungsnachweis: Sperrkonto oder 

Verpflichtungserklärung

▫ Ausbildungsplatz in Deutschland
▫ Finanzierungsnachweis: Ausbildungsvergütung  

und / oder Verpflichtungserklärung
▫ Bei betrieblicher Ausbildung: Zustimmung der 

Bundesagentur für Arbeit (BA)
▫ Nachweis der Deutschkenntnisse: i.d.R. Niveau B1
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▫ Erteilung des Einreisevisums 
(Krankenversicherung erforderlich)

▫ Flugticket buchen

▫ Wohnadresse beim 
Einwohnermeldeamt anmelden

▫ Termin bei Ausländerbehörde buchen
▫ Liste der erforderlichen Unterlagen 

vorbereiten
▫ Aufenthaltserlaubnis beantragen
▫ Gebühren können bis zu 100 € betragen
▫ Aufenthaltserlaubnis muss vor Ablauf 

des Einreisevisums beantragt werden

▫ Erforderliche Unterlagen vorbereiten
▫ Wartezeiten und erforderliche 

Unterlagen auf die Websiten der 
Botschaften überprüfen

▫ Vollständige Unterlagen mitbringen
▫ Gebühren: 75 € (in lokaler Währung)
▫ Informieren Sie sich auf der Website 

der zuständigen Botschaft über 
mögliche Wartezeiten

Weitere Details zum 
Visumverfahren und 
Informationen über wichtige 
Anlaufstellen erhalten Sie auf 
www.make-it-in-germany.com




